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Ort-r Tsft tritt iiit unsers-werte Beise- 
bsltuns des Svekmanseieves rin. 

srsiirssrtet aber weitere Gesetzgebung 
zur Resuliruns der Instit-age- 

An den Senat und das sepräsentans 
tenbausl 

Mit dieser Botschaft übersende ich 
die erste von mehreren, welche ich dem 
Kongreß während des Zeitraumes 
von Erössnung der regelmäßigen 
Sisungsperiode bis zur Vertagung 
iiber die Weihnachtsseiertage zugehen 
lassen werde. Es ist so viel zu be- 
richten iiber die Thätigteit der Regie- 
rung. wichtige Gegenstände bedürfen 
einer Erklärung von Seiten der 
Executive und erschöpfende Berichte 
von Speziallommissionen müssen dem 

Nongteß vorgelegt werden, so daß es 

nicht möglich ist, in einer einzigen 
Votschast von vernünstiger Länge die 
nationale Gesetzgebung bei ihrer er- 

sten regelmäßigen Siyung mit Allem 
vertraut zu machen, was sie erfahren 
sollte. 
crust-riet nnd oder-gerichtliche Entschei- 

dringen. 

Jm vorigen Mai hat das Obergr- 
richt Entscheidungen abgegeben in 
den Prozessen, welche die Regierung 
anhängig gemacht hat, um die Aus- 
lösung des «Standard Oil Trust« und 
des «American Tobacco Truft« zu er- 

zwingen. Die Entscheidungen sind 
epochemachend und verkündeten der 
Geschäftswelt durch maßgebende 
Stelle« von welcher Bedeutung und 
Wirkung das «Anti-Trust-Gefetz« von 

1890 ist. Sie weichen in keiner nen- 

nenswerthen Weise von der früheren 
Auslegung und Anwendung dieses 
wichtigen Gesetzes durch das Gericht 
ah. aber sie klären die letzteren, in- 
dem sie die bereits zugestandenen Aus- 
nahmen von der wörtlichen Deutung 
des Geseges weiter darlegen. Die ge- 
richtlichen-Verfügungen welche auf 
Grund der Entscheidungen getroffen 
wurden, liefern ein nützliche-B Vorbild 
fiir die richtige Methode, wie mit dem 

Kapital und Eigenthum ungesetzlicher 
Trufts zu verfahren ist. Die Ent- 
scheidungen sprechen für die Noth- 
wendigleit und Weisheit weiterer zu- 
siitilicher Gesetzgebung, um es der Ge- 
schäftswelt zu erleichtern, sich mit dem 

Gefeh und seiner Auslegung in Ein- 
klang zu fetten, damit Wohlthat, Frei- 
heit und Ansvorn eines vernünftiaen 
geschäftlichen Wettbewerbes ohne Ein- 
buße wirklich fortschrittlichen Stre- 
bens. erhalten bleiben. 
Kein Ell-weichen von früherer Auslegung 

Jn zwei früheren Fällen, bei wel- 

chen das Truftgesetz angerufen wurde, 
um ein TransportrateugUebereintom- 
men zwischen Eifenbahnen zu verbie- 
ten, wurde geltend gemacht, daß das 

Uebereinlommen ins. Sinne des all- 

gemeinen Nechtes lCommon Lato) 
ein erlaubtes lreafonable) sei. Diese 
Vertheidigung wurde vom Gericht 
nicht anerkannt, da das Trustgeses 
gegen alle Kontrakte und Kombina- 
tionen zur Einschränkung der Kon- 
kurrenz gerichtet sei, wenn auch unter 
dem allgemeinen Rechte kein Einwand 
dagegen erhoben werden könne. Bei 
späteren Entscheidungen erklärte das 

Gericht, dafz das Trustgesesz verstän- 
dig ausgelegt werden sollte, und wei- 
gerte sich, gewisse tontraktliche han- 
delöeinschriinkungen zu verbieten. 
weil dieselben nebenbei und indirekt 
austriiten. Bei den Entscheidungen 
gegen die »Standard Oil Co.« und 
die «American Tobarco Co·« folgte 
das Gericht dem allgemeinen Recht 
nur insofern, als es dessen Prüf- 
steine für Ausnahmen von der wört- 
lichen Anwendung des Trustgesetzes 
adovtirte. « 

Es ist gesagt worden, daß das Ge- 

richt, indem es bei der Auslegung des 

Trustgesetzes die im allgemeinen Recht 
gemachten Unterscheidungen anwen- 

dete, ersterem seine Krast genommen 
habe. Dies ist augenscheinlich anrich- 
tig Nach seinem Urtheil ist jeder 
Kontrakt und jede Kombination zur 

Einschränkung des zwischenstaatlichen 
Handels, deren Zweck oder nothwen- 
dige Folge die Kontrollirung der 
Preise durch Unterdrückung der Kon- 
kurrenz oder Schassung eines Mono- 
volö ist. von dem Gesetze verboten. 
Die schärssten Kritiker können keinen 
Fall anführen, der gegen das Gesetz 
verstößt, aus welchen dasselbe nicht 
unter der obergerichtlichen Auslegung 
angewendet werden kann. 

Es ist serner geltend gemacht wor- 
den, dass das Obergericht sich durch 
seine Entscheidung in den beiden letz- 
ten Fällen das Recht angeeignet hat« 
nach eigenem unbestimmten und un- 

begrenztem Ermessen zu entsoeiden, ob 
ein Fall von handelsbeschränkung 
unter die Bestimmungen des Trustge- 
sedes sällt oder nicht. Dies ist voll- 
ständig untvabr. Eine erlaubte han- 
delibeschränkung unter dem allgemei- 
nen Recht ist woblbeiannt und 
klar bestimmt, und das Gericht hat 
keinerlei Diskretton bei Entscheidung 
der Frage. Die Gerichte haben sich 
niemals angemaszt, zu entscheiden. daß 
gewisse Kontrakte, Kombinationen 
oder Verschwbrungen erlaubt sein, 
Ists die betreffenden Parteien von ih- 

rer auf diese Weise erlangien Mochi 
gemäßigien Gebrauch machten und 
»dem Publikum nicht zu hohe und 
übertriebene Preife abforderien. Theo- 
retiker und Geschäftsleute welche das 
Gefeh verletery haben allerdings ge- 
hofft, daß die Gerichte gewisse derar- 

tige Grenzen ziehen würden, aber kein 
Gerichtshof von Ansehen hat ihnen 
jemals den Gefallen gethan. Und 
sicherlich ifi in den Entscheidungen der 
beiden keßien Fälle nichts zu finden,» 
wag diefer gefährlichen Theorie rich- 

Hierlichen Beliebens bei Durchführung 

Pest Gefesses den geringsten Vorschub 
ei et. 

lqufi nnd Wirksamkeit des Trufigrfeises 
wachsen. 

s Seit 21 Jahren sind wir bemüht, 
Hdieses Geseh für die Zwecke, zu denen 
les erlassen wurde, wirksam zu machen« 
IDer Fall Knight wirlte entmuthigend 
»und schien-die Verfolgung und Unter- 
drückung des Uebels der »Trusts« 
wieder vollsiöndig den Einzelstaaten 

»in die hände zu spielen. Aber lang- 
Isam wurde der Fehler des damaligen 
Illrtheils wieder gut gemacht, und erst 
in den letzten drei oder vier Jahren 
hat sich die schwere Hand des Gesetzes 
auf die großen ungesehlichen Kombi- 
nationen gelegt, welche solche absolute 
Herrschaft über viele unserer Indu- 

Istrien ausgeübt haben. Kriminaltla- 
gen wurden erhoben und eine Anzahl 
schweben, aber die Geschworenen 
scheuten sich« Männer von angesehener 

gesellschaftlicher Stellung, deren Ver- 
gehen nicht als Verbrechen angesehen 

jwurden. zu Gefängnißstrafen zu ver-- 

surtheilen, und Richter zögertem der- 

Iartige Urtheile zur Ausführung zu 
bringen. Aber man fängt an, das 

Vergehen besser zu verstehen und das- 
selbe als das zu betrachten, was es 

;thatsächlich ist« nämlich eine überlegte 
und beabsichtigte Mißachtung des Ge- 

zsehes und wir können zuversichtlich 
erwarten, das; die Geschworenen in 

sZukunft Gefängnißstrafen auferlegen 
jwerdew 
» Das gesetzliche Mittel der stillst-am 
» Jm Falle der »Standard Oil Co.« 
standen das Obergericht und das 

!Kreisgericht, dasz es sich um ein Mo- 
Jnopol im zwischenstaatlichen Verkehr 
jhandele, welches die Reinigung, den 

jTransport und Verlauf von Betro- 

Ileum und seiner Produkte betraf. 
»Dasselbe wurde durch 37 verschiedene 
Körperschaften bewirtt und aufrecht- 
erhalten, deren Altien sich in Händen 
einer Gesellschaft in New Jersey be- 
fanden. Durch die gerichtliche Entk 
scheidung wurde die Auflösung der 
Kombination befohlen und die Ueber- 
tragung und Vertheilung »pro rata" 
der im Besih der New Jerseher Ge- 
sellschaft befindlichen Aktien der 37 
Körperschasten an ihre Aktionäre an- 

geordnet. Den angetlagten Korpo- 
rationen und Personen wurde verbo- 
ten, sich zur Wiederherstellung des 

Monovols zu verschwören oder zu ver-«- 

lsinden, und alle Abmachungen zwi- 
schen den Untertörverschasten, welche 
weitere Uebertretungen des Gesetzes 
zur Folge haben würden, wurden 
ebenfalls untersagt. 

Im Falle der Tobak - Gesellschaft 
entschied das Gericht, daß die ange- 

tlagten Personen, 29 an der Zahl, 
sich vollständige Kontrolle über die 
Fabrikation. den Verlauf und die 
Vertheilung von Tahal in den Ver. 
Staaten und im Auslande verschafft 
hätten. Dies sei durch Kombinatio- 
nen geschehen, welche den Zweck und 
die Wirkung hatten, die Konkurrenz 
zu unterdrücken, die Preise zu be- 

stimmen und ein Monopol zu schaf- 
fen, und zwar nicht nur in,der Ta- 
baksfabrikation, sondern auch in der 

Erzeugung von Staniol und Latritze, 
welche in der Manusattur und im 
Verlauf von Rauchtabal, Zigarren, 
Zigaretten und Schnupftabak ge- 
braucht werden. Der Fall der Ta- 
batgesellschast war fiir das Gericht 
weit verwickelter und schwieriger zu 

entscheiden, als derjenige der »Stein- 
dard Oil Co.« Hier hatte man es 

nicht mit einer Gesellschaft zu thun, 
welche das ganze Attienlapital in: 

Besitz hatte. Die Hauptgesellschast 
war die ,,American Tobacco Com- 
vanh«, eine Körperschaft zur Erzeu- 
gung. Lagerung und zum Verkauf 
von Tabal. Zur Zerstörung der Kom- 
bination und Wiederherstellung der 

Konkurrenz war es·nothwendig, das 
Kapital und die einzelnen Betriebs- 
anlagen des »Trast« unter einige der 
alten Gesellschaften. welche denselben 
bildeten, und neue, eigens zu dem 

Zwecke gebildete Gesellschaften zu ver- 

tbeilen. Es traten im Ganzen vier- 
zehn alte und neue Gesellschaften an 

die Stelle der einen. 
Die Lage nach der Nest-unisonen. 

Die Ametiacn Tobacco Company 
lalt), teotganisiktes Kapitel 892,- 
000,()00 die Liggett sc Myers To- 
bacco Company (neu), Kapital 867,- 
000,000, die P. Lotrillatd Company 
(neu), Kapital 847,000,000, und die 
R. J. Rennolds Tobacco Campany 
(alt), Kapital 87,525,000, beschäf- 
tigen sich hauptsächlich mit der Fa- 
brikation und dem Verlauf von Kau- 
und Rauchtabal und Zigatren. Die 
skilhete Staniolfabtit isi in zwei ge- 
theilt, eine mit 8825,000 Kapital, die 
andere mit 8400,000. Die einsitge 
Schnupltaballomvagnie ist in drei 
zerlegt worden, eine mit 315,000,000 
Kapital, eine zweite mit 88,000«000 

und auch vie dritte mit 88.000,000« 
Kapital. Der Latrißengesellschaften« 
sind es zwei, eine mit 85,758,000 tin-I 
pital, die andere mit 82,000,000.i 
Ferner ist noch die British - Americant 
Toback-) Company vorhanden, welchej 
im Ausland mit 826,000,000 Kapital 

»Geschäf« treibt, und die Port-) Rico 

ITobacko Company mit einem Kapital 
»von slzso0,000 und die United Ci- 
sgat States Company mit einem Ka- 
tpital von s9,000,000. 
i Unter diesem Arrangement ist seoe 
»der verschiedenen Geschäftsarten un, 
ter zwei oder mehr Kompagnien ver- 

theilt, wie auch die hauptsächlichsten 
Tabakfabrikationserzeugnisse, sodaß 

;Konkurrenz zwischen diesen Firmen 
Jnicht nur möglich, sondern nothwen- 
ldig ist. Die gegenwärtigen unab- 

shängigen Tabakfirmen werden also 

l21.39 Prozent der Produktion be- 

( 
l 
( 

herrschen, die American Tobacco Co." 
138.08 Prozent, die Liggett ete Mhers 

san 20.05, vie Lokkiaakd Co. 22.82 
und die Reynolds Co. 2.66 Prozent. 
Die Aktien der anderen Kompagnien 
sind der Kontrolle der American To- 
bacco Company entzogen und unter 
die Aktienbesitzer vertheilt worden. Alle 
Abmachungen betreffs Beschränkung 
der Konkurrenz sind nichtig erklärt 
worden. Dir Besitzer der Vorzugs- 
aktien haben nun das Stimmrecht, 
was ihnen unter dem alten Abkom- 
men nicht zustand. Das Verhältniß 
der Vorzugs- zu den Stammaktien 
war wie 78 zu 40. 

Jn der ursprünglichen Klage wur- 
den 29 Angeklagte genannt, die der 
Verfchwörung beschuldigt waren, 
durch welche die ungesetzliche Vereini- 
gung ihre ungeseßliche Macht aus- 
übte. Unter der Neuabmachung wer- 
den diese Angeklagten nur von 40 
Prozent ais Maximum bis zu 281X2 
Prozent als Minimum der Aktien be- 
sitzen, mit Ausnahme einer kleineren 
Gesellschaft, der Porto Nico Co., in 
der sie 45 Prozent besitzen. Den 29 
Angeklagten ist ferner verboten, wäh- 
rend der Dauer von drei Jahren wei- 
tere Aktien zu erwerben, ausgenom- 
men durch Verkäufe unter sich selbst, 
sodaß dieser Gruppe die Möglichkeit 
genommen ist, während dieser Zeit 
ihre Kontrolle zu erweitern. Allen in 
der gerichtlichen Klage Genannten ist 
es für ewige Zeiten untersagt, durch 
Anwendung der alten Trustmethoden 
wieder eine Vereinigung der angeklag- 
ten Kompagnien anzustreben. Ferner 
ist allen 14 Korporationen untersagt, 
unter einander Aktien von anderen 
Gesellschaften zu erwerben. Allen die- 
sen Kompagnien ist es ferner unter- 
sagt, gemeinsame Beamte, gemeinsame 
Geschäftslokale oder Einkaufs- und 
Verkaufsaaenten zu haben oder sich ge- 
genseikig Geld zu leihen. 

Größe der neuen Kompagnieem 
Gewisse unabhängige Tabakgesell- 

schaften erhoben Einwände, daß diese 
Abmachung ungeret sei, weil sie 
Rompagnien in Existenz ließ, die sehr 
großes Stammkapital hätten und daß 
eine gerechte Vertheilung die wäre, 
wenn oie alten Gesellschaften in zahl- 
reiche kleinere Korporationen zertheilt 
würden, deren Kapital mehr gleich 
wäre mit dem der unabhängigen Ge- 
sellschaften. Diese Auffassung ist die 

Folge eines Mißverstehens des Trust- 
gesetzes, den es bezweckt nicht, die An- 
sammlung großer Kapitalien in den 
Händen großer Geschäftsunterneh- 
mungen zu verhindern, wenn dadurch 
die Kosten der Herstellung und des 
Verkaufs vermindert werden. Es 
richtet sich vielmehr nur gegen die An- 
sammlung großer Kapitalien, wenn sie 
dazu dienen sollen, die Konkurrenz zu 
ersticken, die Preise zu kontrolliren 
und Monopole zu schaffen. Wenn 
wir durch das Auflösungsdekret diese 
Absichten unmöglich gemacht und die 
Konkurrenz zwischen den neuen Kom- 
pagnien, in die die alte Organisation 
zertheilt wurde. wieder hergestellt ha- 
ben, so ist der Nutzen des Gesetzes er- 

wiesen. 
Konfiskation nicht der Zweck des Gesetzes. 

Es ist nicht der Zweck des Gesetzes, 
das Eigenthum und Kapital der ge- 

setzverletzenden Trusts wegzunehmen. 
Es sind Strafen durch Geldbuße oder 

Hast für die persönlichen Gesetzesiiber- 
treter und Geldstraer und Waaren- 
beschlagnahrnungen siir Korporatio- 
nen vorgesehen, aber das Vorgehen in 
Zivilgerichten ist ein spezifisches Mit- 
tel, um durch Einhaltsbefehl Trustge- 
schäftsbetrieb lahmzulegen und den 
ferneren Gebrauch der Fabriken und 
des Kapitals derselben in Verlegung 
des Trustgesetzes zu verhindern. 

Iirktnmteit der Entscheidung 
Jeh erlaube mir zu behaupten. daß 

noch nie vorher in der Geschichte der 
ameritanischen Rechtspflege eine ge- 
richtliche Entscheidung so vollständig 
ihren Zweck erfüllt hat, wie die gegen 
den Tabaltrust. Es geht dies llar 
aus der Aeußerung des Kreisrichterg 
Noneö hervor-, der diese Entscheidung 
bestätigte. 

Der Besit- der Sternum-Mem 

Es wurde geltend gemacht, daß die 
gegenwärtige Vertheilung dkk 
Stamnmttien unter die früheren 
Attienbesitzer der Trusts dazu dienen 
würde, die frühere Art der Kvntrolle 
über alle neuen Korporationen aus- 

zuüben. Dies ist ein Jrrthurn und 
stützt sich aus die Auffassung, daß die 
gerichtliche Entscheidung sehlerhqst 
und die gerichtlichen Einhaltsbefehle 

unwirksam seien. Den Kompagnieen 
ist vom Gericht direkt und in kiarster 
Form jedes gemeinsame Wirken ver- 
boten. Dann ist auch die Zahl der 
Aktionäre der verschiedenen Kompag- 
nieen so groß, daß ein Versuch, sich 
zu verbinden, um wieder eine ge- 
meinsame Kontrolle herzustellen, den 
Behörden nicht wohl verborgen blei- 
ben könnte. Die Anstifter des Pla- 
nes und seine leitenden Geister wür- 
den sich sofort der Mißachtung des 
Gerichte-Z schuldig machen und sich der 
Gefahr einer exemplarischen Gefäng- 
niszstrafe aussehen. Das Resultat der 
Auflösungsentscheidung muß sein, daß 
die verschiedenen Kompagnieen unter 
der Leitung ihrer Gefchäftsfiihrer sich 
tüchtig ins Zeug legen müssen, und 
Konkurrenz muß die Folge sein, wenn 
nicht die eine Firma blühen, die an- 
dere rückwärts gehen soll. 

Die Kritiken welche die Auflösung 
des Trusts nur einen Kleiderwechfel 
nennen, haben den Jnhalt der ge- 
richtlichen Entscheidung nicht voll be- 
griffen und sind sich auch nicht be- 
wußt, welche persönliche Gefahr da- 
mit verbunden ist, sich der Entschei- 
dung zu widersetzem 
Freiwillige Reorganisation anderer 

Trnfts bevor-stehend 
Der Effekt dieser zwei Entschei- 

dungen war der Auflösungsbefehl 
für die Kombination von Fabrikan- 
ten elektrischer Lampen, einer südli- 
chen Wholefale Grocers Association, 
einer Entscheidung gegen den Pul- 

lt:)ertrust, welche dessen Auflösung ver- 

.fiigt, und andere Kombinationen mit 
einer ähnlichen Vergangenheit verhan- 

deln nun mit dem Justizamt wegen 
freiwilliger Auflösung durch Dekret 
und Reorganisation im Einklang mit 

iden Geschen. 
Die Bewegung für den Widerruf des 

Reiswein-es- 
Aber nun, da gesehen wird, daß 

das Trustgefetz für den Zweck, für den 
es geschaffen wurde, wirksam ist, wird 
aus verschiedenen Kreisen dessen Wi- 
derruf gefordert. Es wird geltend 
gemacht. daß es dem Geschäftsfort- 
schritt hinderlich ist und bezweckt, die 
alte ruinöse Konkurrenz zwischen klei- 
neren Firmen wieder einzuführen und 
die nützliche Vereinigung von Kapital- 
welche auf Verminderung der Produk- 
tionskosten hinzielt, die für prosperi- 
rendes Geschäftsleben nothwendig ist, 
zu vereiteln. 

Jn neulichen Entscheidungen hat 
das Oberbundesgericht klar gemacht, 
daß das Gesetz nichts enthält, was sich 
gegen die Vereinigung von Kapital 
und einfache große Fabrikorganisatio- 
nen richtet. wenn damit die Herabsetz- 
ung der Produktionskosten bezweckt 
wird. Nur in Fällen, in denen die 
Kapitals- oder Fabrikationsvereini- 
gung zu dem Zwecke stattfindet, die 
Konkurrenz zu ersticken oder die Preise 
zu kontrolliren, sowie Monopole zu 
schaffen, tritt das Gesetz in Anwen- 
dung, Größe allein verstößt nicht ge- 
gen das Gesetz. Nur wenn eine Ver- 
einigung stattfindek, um die bisher be- 
standene Konkurrenz aus dem Wege 
zu schaffen, ist eine solche Verschmel- 
zung unstatthaft. 

Mangelnte Klarheit im Gesen. 
Es wird die Beschwerde erhoben. 

daß das Geseß nicht klar genug abge- 
faßt ist, um den Geschäftsleuten klar 

zu machen, was sie nicht thun dürfen. 
Es wird geltend gemacht, daß zwei 
Korporationen sich verschmelzen mö- 
gen und Jahre lang Geschäfte treiben, 
worauf dann der Generalanwalt plötz- 
lich zu der Ansicht kommt, daß wenn 

Männer solch große Kapitalien an- 

häufen, daß sie damit die Konkurrenz 
erdrücken, die Preise kontrolliren und 
ein Monopol ausüben können. sie 
sicherlich wissen, was sie thun. Solche 
Dinge werden nicht gethan, ohne daß 
man darüber Klarheit hat. Wenn die 
Verschmelzung einzig zu dem Zweck 
stattfindet, die Vetriebskosten zu ver- 

ringern, ohne daß Vreiskontrollirung 
und ähnliche ungesetzliche Dinge ge- 
plant und versucht werden, so werden 
diese Leute vor gerichtlicher Verfol- 
gung sicher sein« Werden sie später 
solcher Dinge schuldig befunden, so 
dürfen sie sich nicht beschweren, wenn 

man sie auf die ursprüngliche Ver-- 
s schmelzung zurückführt. 
) Neue Abhilfsmittel vorgeschlagen. 

Es wird viel davon gesprochen, 
dieses Gesetz zu widerrufen und da- 

für andere Gesetze zu erlassen, welche 
den Zweck besser erfüllen und für den 
ehrlichen Gefchiiftsmann einen ebenen 
Pfad schaffen. Es ist möglich, daß 
ein solcher Vlan unterbreitet wird, 
aber ich wage die Bemerkung, daß die 
Erörterungen über diese Frage in letz- 
ter Zeit nur schimmernde Gemeinplätze 
her-vorgebracht und keinen Plan zu 
Tage gefördert haben, der an Klarheit 
der Auslegung des Trustgeseßes sei- 
tens des Oberbundesgerichtes gleich 
kommt. 
SUIWchqukscsksgkvllllI nomine-roth 

nicht aber Widerruf oder 
Amendeniciet8. 

Jch sehe keinen Zweck darin und 
lann thatsächlich auch keinen Vorlheil 
im Erlaß eines Gesetzes sehen, welches 
die ungeseßlichen Konkurrenzmethoden 
beschreiben und verurtheilen soll, nach- 
dem diese Kenntniß in dem Truslgesetz 
enthalten ist. Dagegen sollte in einem 

zu schaffenden Gesey genau die Strafe 
angegeben werden. welche sür unkon- 
tere Konkurrenz durch ruinöse Preis- 
«--s.-«abseizung oder exllusive Konttalte. 
welche es den Konkurrenten unmöglich 

machen, gewisse Waaren zu erhalten, 
besteht. Dieses Gesetz sollte so klar ab- 
gefaßt sein, daß es die Regierung in 
Stand setzen würde, die gegenwärtigen 
umständlichen Prozesse zu vermeiden 
und ihre Ausgabe dadurch zu erleich- 
tern, daß sie. gegen Individuen vor- 

gehen kann, anstatt erst eine Ber- 
schwörung unter einer Anzahl Leuten 
zu beweisen. Ein solches Gesey müß- 
te auch der Geschäftstvelt ilar und 
ausführlicher darlegen, was sie nicht 
thun dars 

Regierungstorporatisn empfohlen. 
Jn einer am 7. Januar 1910 an 

den Kongreß gesandten Spezialbot- 
fchsfk hob ich hervor, inwiefern in- 
folge der Auflösung dieser gesetzver- 
letzenden Trusts die Geschäftswelt in 
Unrast versetzt werden könnte. Jch 
sagte unter anderem: 

u»Aber eine solche Untersuchung und 
mogliche gerichtliche Verfolgung von 
Korporatoinem deren Zerstörung tau- 
sende von Attienbesttzer und Millionen 
von Arbeitern in Mitleidenschaft zie- 
hen würde, sowie einer gewissen Klasse 
von Händlerm muß nothwendigerweise 
in der Geschäftswelt Unruhe hervor- 
rufen, wird dem Zufluß von Kapital 
Einhalt gebieten und wird vielleicht 
großes Leiden und ein Stillstehen un- 

serer Prosperitiit zur Folge haben. 
Und dies wegen etlicher Schuldigen 
unter zahlreichenllnschuldigen. Jn die- 
ser Botschaft wünsche ich hauptsächlich 
auf die Nothwendigieit aufmerksam zu 
machen, Mittel und Wegi zu ergrün- 
den, wie solche Aenderungen ohne 
große finanziellen Störungen stattfin- 
den können und wie solche Korpora- 
tionen sich dem Gesetz gemäß »organi- 
siren können, ohne zu viel von ihrem 
Charakter und ihrer Organisation 
einzubiißen." 

,,Jn jener Botschaft hob ich hervor, 
daß Organisationen, welche unter die 
Bezeichnung ,,Trust« fallen, sich in 
großern Maß mit dem Versandt von 

Waaren zwischen den einzelnen Staa- 
ten beschäftigen, d. h. der zwischen- 
staatliche Handel übertrifft den in ih- 
rem heimischen Staat ganz bedeutend. 
Diese Thatsache genügt, um solche 
Korporationen zu veranlassen. sich ei- 
nen Regierungsfreibrief zu erwirten 
unter solchen Beschränkungen wie sie 
das Trustgesetz vorschreibt.« 

Korporationen, welche sich unter 
einem solchen Gesetz organisirt haben, 
sollte es verboten werden, Aktien an- 

derer Korporationen zu besrtzen, aus- 

genommen wenn spezielle Gründe da- 
für vorliegen, die von den zuständigen 
Reaierungsbehörden gebilligt werden 
müßten. Es würde dadurch dem Un- 
wesen einer Mutterorganisation mit 
Ablegern in den verschiedenen Staa- 
ten, was bisher so viel zu dem Trust- 
wesen beitrug, vorgebeugt. Wenn die 
Durchführung desTrustgesetzes gründ- 
lich erfolgen soll, so ist es nothwendig, 
daß ein Gesetz erlassen wird, welches 
die freiwillige Jntorporirung von Ge- 
sellschaften, welche zwischenstaatlichen 
und ausländischen Handel betreiben, 
unter Regierungslontrolle vorsieht. Je- 
des Argument, welches seiner Zeit zu 
Gunsten eines solchen Gesetzes vorge- 
bracht wurde, ist auch heute noch stich- 
haltig, besonders seit unter dem Trust- 
aesetz eine Anzahl Auslösungen von 

Korporationen stattgefunden haben. 
Ich erneuere meine Empfehlung der 

Schaffung eines solchen Gesetzes 
Regierungsverwaltungsfachverstiindigc 

brniithigt. 
Die Ausarbeitung der Entscheidung 

betreffs der Auslösung der gegenwär- 
tigen Trusts iu der Absicht, ihre Nebr- 
ganisation in gesetzlicher Form zu be- 
wirken, hat tlar dargelegt, daß den 

Gerichten nicht die nöthige admini- 
strative Maschinerie zur Verfügung 
steht, um, ehe sie ihre Entscheidung 
abgeben, die Erhebungen zu machen, 
welche nothwendig sind, wenn eine 
Neorganisation geplant ist, Sie soll- 
ten daher ermächtigi werden, die 
Hülfe des Korporationsbureaus für 
diese Erhebungen in Anspruch zu neh- 
men. Dem Kreisgericht und dem Ge- 
neralanwalt wurde ihre Arbeit in 
dem Tabaktruftsall bedeutend von ei- 
nem Sachverständigen erleichtert, den 
das Korporationenbureau zur Verfü- 
gung stellte. 
Regierungs Korporatiouenlotntnifsion 

vorgeschlagen. 
Jch gehe hier nicht auf Einzelheiten 

bezüglich der Beschaffenheit eines-Ge- 
setzes ein, welches die Vereinigung 
von Kapitalstombinatiouen in Regie- 
rungstorporationen gestatten und er- 

leichtern soll. Solche Korporationen 
sollten den schärfsten Bestimmungen 
unterworfen fein und namentlich soll- 
ten sie sich der größten Publizitijt be- 
fleißigen und sollten bezüglich der 
Ausgabe von Aktien und Bands schar- 
fer Kontrolle seitens einer Abtheilung 
des Handelsdepartements unterwor- 
fen sein, der sie auch in zweifelhaften 
Fällen ihre Angelegenheiten zur Ent- 
scheidung unterbreiten könnten. Es 
ist llar zu verstehen, daß die Jnlorpo- 
rirung unter Regierungstontrolle der- 
artige Korporationen nicht gegen ge- 
richtliche Verfolgung unter dem Trust- 
gesetz schützen würde, aber es ift zu 
erwarten, daß die scharfe Regierungs- 
lontrolle und die geforderte Oeffent- 
lichteit bei ihrer Geschäftsführung der- 
artige Schritte nicht nothwendig ma- 

chen würden, umsomehr, da die Leiter 
solcher Korporationen sich jederzeit bei 
den zuständigen Regierungsbeamten 
Rath holen könnten. 

Solch ein Kommissionöbureau, das 
dem Handelsdepartement unterstehen 

lImitrtjh dürfte sehr wohl auch mit der 
Aufgabe betraut werden, den Gerich- 
ten bei der Auflösung und Neuschafi 
sung von Trusts in Ueberttusttmmung 
mit den Gesetzen zu helfen. Diese 
Kommission sollte Exetutivgewalt be- 
sitzen, wie etwa der Controller of the 
Cutrency oder die Zwischenstaatliche 
Handelstommission. 

Intorpsrtrnng feeiwillin. 
Jch empfehle, daß diese zu verge- 

benden Freibriefe auf freiwillige 
Weise erlangt wer-den, wenigstens bis 
die gemachte Erfahrung die obliga- 
torische Annahme als gerechtfertigt 
erscheinen läßt. Der Nutzen, der sich 

aus dem Geschäftsbetrieb unter dem 
Schutz eines solchen Freibriefeö erge- 
ben würde, würde Alle die anloelen, 

welche wünschen, in ihren Geschäften 
sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
zu halten. Andere große Korporat- 
tionen, welche sich die Vortheile einer 
Regierungsintorporirung nicht sichern, 
dürfen sich dann nicht beklagen, wenn 

infolge ihrer Weigerung, sich unter Re- 
gierungswntrolle zu stellen, sie rück- 
wärts gehen. 

Nur Zufatigesetsgebung nöthig. 
Die angedeutete Gelegenheit für Re- 

Hgierungsintorporirung scheint mir, ist 
geeignet fiir die Schaffung konstrui- 
»tiver Gesetze, wie sie benöthigt werden, 
Zum große industrielle Unternehmungen 
zim Einklang mit dem Trustgesetze zu 
leiten. Ein solches Gesey müßte von 

Idem Oberbundesgericht so ausgelegt 
werden können, daß zwischen gesetzli- 

chen und ungesetzlichen Trusts die 

Scheidegrenze gezogen werden könnte. 
Und ein solches Gesetz müßte streng 

durchgeführt werden« würden wir nicht 
allen Jndividualismus aus dem Ge- 
schäftsleben verbannen und es auf die- 
selbe Kontrollstufe stellen, wie es nun 

fbetreffs der öffentlichen Nutzbarteitss 
florporationen der Fall ist. 

Wichtigkeit des Ttustgesetsec 

s Das Truftgesetz ist der Ausdruck 
zder Anstrengungen eines freiheitlie- 
»benden Volkes, gleiche Gelegenheit siir 
Alle zu bewahren. Es ist das Re- 
sultat der zuversichtlichen Entschlossen- 

lbeit eines solchen Volkes, sein tüan 
tiges Wachsthum zu schützen, indem 
es, frei von Zwang und Beschränkung, 

tden Unternehmungsgeist des Einzel- 
nen, seinen Fleiß, sein Genie, seine 
Intelligenz und feinen Muth der Un- 
abhängigkeit aufrecht erhält. Zwanzig 
Jahre oder länger steht dieses Gesetz 
in unserem Gesetzbuch. Alle tannten 
seinen allgemeinen Zweck und waren 
damit einverstanden. Viele seiner 
Uebertreter hielten es cynisch fiir ohn- 
mächtig und seine Durchführung schien 
nicht möglich zu sein. Langsam fingen 
die Mühlen der Gerichtshöfe zu mah- 
len an und nur stufenweise machte sich 
die Majestät des Gesetz-es geltend. 
Viele seiner staatsmännischen Ueheber 
tarben ehe es lebendige Kraft erlangt 

hatte, und sie und Andere sahen das 
Uebel wachsen, welches sie zu zerstören 
gehosft hatten. Jetzt wird seine Wirt-« 
samteit erkannt; jetzt sieht man seine 
Kraft; jetzt ist der Zweck der Verwirk- 
lichung nahe. Und jetzt auf einmal 
erhebt sich die Forderung seiners Wi- 
derrufes unter dem Vorgehen, daß es 
der geschäftlichen Blüthe hinderlich 
fei. Man sagt uns in den allgemein- 
sten Redensarten, wie dem Uebel, wel- 
ches zu unterdrücken wir gerade aus 
dem besten Wege sind, durch ein an- 

deres Gesetz unsd in anderer Weise ab- 
geholfen werden kann, wenn wir nur 

unser Wert zwanzigjähriger Arbeit 
jetzt im Stich lassen und während 
einer abermaligen Reihe von Jahren 
ein neues Experiment probiren. 

Es wird behauptet, daß das Gesetz 
nichts Gutes geschaffen habe. Kann 
eine derartige Behauptung standhal- 

iten angesichts der Wirkung der Ent- 
ischeidung im Falle der ,,Northern 
Securities Co.?« Jene Entscheidung 
war in leiner Weise so drastisch oder 
weitgehend im Verbot, wie diejenige 
gegen die ,,American Tobacco Co.« 
Aber hat sie nicht mit einem Schlage 
und fiir alle Zeiten der damals so 
gewaltigen Bewegung Einhalt gethan, 
die Herrschaft über alle Eiseubahnen 
des Landes in einer Hand zu verei- 
nigen? Eine derartige Alleinherrschaft 
eines Mannes hätte aber in unserer 
Republit keinen gesunden Einfluß 
ausgeübt, selbst wenn sie unter der 

allgemeinen Aussicht der Kommission 
fiir den zwischenstaatlichen Handel ge- 
standen hätte. 

Wollen wir, daß derartige rück- 
sichtslose Kombinationen und Mono- 
pole gesetzlich werden und erlaubt 
sein sollen? Wenn alle Kräfte darauf 
gerichtet sind, nicht etwa durch gesunde 
Konkurrenz die Kosten der Produk- 
tion zum Besten des Publikums zu 
vermindern, sondern neue Mittel und 
Wege ausfindig zu machen, um auf 
die Dauer in wenigen Händen die ab- 

solute Kontrolle über die Zustände 
und Preise auf dem ganzen Felde der 

andustrie zu vereinigen. dann must der 

tindividuelle Unternehmungsgeist ge- 
.lähmt und das persönliche Streben 
und der Geist tommerzieller Freiheit 

getödtet wer-den. 
William H« Tast. 

Weißes Haus, 5. Dezember 1911. 

Ungewiß. 
Onkel (der frühmorgens zum Be- 

such kommt): »Eben hörte ich eine 
Weckeuhr rasseln —- da ist mein Neer 
wohl au-fgestanven?« 

l Vermietherim »Das ist möglich.» 
wenn er schon zu Hause ist!« 


